
 

Tragende Gründe 
zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über 
eine Änderung der Richtlinie zur datengestützten 
einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung: 
Teil 2: Weitere Änderungen zum Erfassungsjahr 2024 im 
Verfahren QS KAROTIS 
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1. Rechtsgrundlage 

Die Richtlinie zur datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung (DeQS-RL) 
beruht auf § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V. Der § 136 SGB V stellt die Grundnorm für 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) nach § 92 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 13 SGB V dar. Demnach bestimmt der G-BA unter anderem für die vertragsärztliche 
Versorgung und für zugelassene Krankenhäuser grundsätzlich einheitlich für alle Patientinnen 
und Patienten durch Richtlinien die verpflichtenden Maßnahmen der Qualitätssicherung nach 
§ 135a Absatz 2, § 115b Absatz 1 Satz 3 und § 116b Absatz 4 Satz 4 unter Beachtung der 
Ergebnisse nach § 137a Absatz 3 SGB V. Dabei sind die Anforderungen an die 
Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 SGB V in den verschiedenen Sektoren so weit wie 
möglich einheitlich und sektorenübergreifend festzulegen. Die DeQS-RL definiert in ihrem 
ersten Teil die Rahmenbestimmungen für einrichtungsübergreifende Maßnahmen der 
Qualitätssicherung der medizinischen Versorgung und beschreibt die infrastrukturellen und 
verfahrenstechnischen Grundlagen, die für die Umsetzung von sektorspezifischen und 
sektorenübergreifenden Qualitätssicherungsverfahren (QS-Verfahren) erforderlich sind. 

In Teil 2 der Richtlinie sind die verfahrensspezifischen Festlegungen für die jeweiligen 
QS-Verfahren vorgesehen, die die Grundlage für eine verbindliche Umsetzung des jeweiligen 
QS-Verfahrens schaffen. 

2. Eckpunkte der Entscheidung 

Die DeQS-RL Teil 2 wird vorliegend geändert. Gegenstand der Änderung ist eine Anpassung 
der themenspezifischen Bestimmungen des Verfahrens Karotis-Revaskularisation. 

2.1 Verfahren 7: Karotis-Revaskularisation (QS KAROTIS) 

Zu § 14 Fachkommissionen 

Zu Satz 1: 

Neben den Fachärztinnen/Fachärzten für Gefäßchirurgie und den Fachärztinnen/Fachärzten 
für Radiologie mit Schwerpunkt Neuroradiologie haben auch Fachärztinnen/Fachärzte für 
Neurologie einen Bezug zum Verfahren Karotis-Revaskularisation. Fachärztinnen und 
Fachärzte für Neurologie führen bspw. die dopplersonografische Gefäßdiagnostik durch und 
veranlassen ggf. weiterführende bildgebende Verfahren. Die Teilnahme von Fachärztinnen 
und Fachärzten für Neurologie in den Fachkommissionen nach § 14 DeQS-RL Teil 2 – 
Verfahren 7 ist daher für die fachliche Qualifikation der Vertreterinnen und Vertreter in der 
Fachkommission sachgerecht. Durch die Änderungen wird es ermöglicht, dass zukünftig 
Fachärztinnen oder –ärzte mit der Bezeichnung Fachärztin/Facharzt für Neurologie in der 
Fachkommission von Seiten der Krankenkassen benannt werden können. 

3. Bürokratiekostenermittlung 

Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten 
Informationspflichten für Leistungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO und 
dementsprechend keine Bürokratiekosten. 
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4. Verfahrensablauf 

Der Unterausschuss Qualitätssicherung hat in seiner Sitzung am 1. November 2023 über den 
Beschlussentwurf beraten und dem Plenum zu seiner Sitzung am 21. Dezember 2023 die 
Beschlussfassung empfohlen.  

An der Sitzung des Unterausschusses wurde gemäß § 136 Absatz 3 SGB V der Verband der 
privaten Krankenversicherung, die Bundesärztekammer, der Deutsche Pflegerat, die 
Bundespsychotherapeutenkammer und die Bundeszahnärztekammer beteiligt. 

5. Fazit 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 21. Dezember 2023 beschlossen, 
die DeQS-RL in Teil 2 zu ändern.  

Die Patientenvertretung und die Ländervertretung tragen den Beschluss mit. 

Der Verband der privaten Krankenversicherung, die Bundesärztekammer, der Deutsche 
Pflegerat, die Bundespsychotherapeutenkammer und die Bundeszahnärztekammer äußerten 
keine Bedenken. 

Berlin, den 21. Dezember 2023 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 
Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 
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